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Ihre Anfrage zur Akteneinsicht im Schwerbehindertenverfahren 

 

Sehr geehrte , 

 

 

 Selbstverständlich handelt es sich bei dem Namen 

des Gutachters um ein personenbezogenes Datum. Die Offenlegung im Rahmen 

der Akteneinsicht nach § 25 SBG X ist eine Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten nach Art. 4 Nr. 2 DS-GVO. Die Verarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 

Buchst. c) i. V. m. Art. 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b) DS-GVO i. V. m. § 25 Abs. 1 

SGB X. 

 

Zunächst muss es sich um einen Beteiligten im Verfahren handeln. Wer Beteiligter 

ist, ergibt sich aus § 12 SGB X. Weiterhin muss die Kenntnis des Namens des 

Gutachters zur Geltendmachung oder Verteidigung der rechtlichen Interessen des 

Beteiligten erforderlich sein. Dies muss im Zweifel dargelegt werden. Beim Amts-

arzt sehe ich diese Voraussetzung immer als gegeben an, beim Gutachter nicht 

notwendig. Allerdings muss im Zweifel geprüft werden können, ob der bestellte 

Gutachter fachlich überhaupt in der Lage gewesen ist, den Grad der Behinderung 

im konkreten Fall feststellen zu können. Ein Gutachten ist nur verwertbar, soweit 

die fachliche Kompetenz des Sachverständigen gegeben ist und dieser das Gut-
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achten selbst erstattet hat. Der Sachverständige darf daher seine fachliche Zu-

ständigkeit nicht überschreiten. Das ist wohl in der Praxis gelegentlich ein Prob-

lem, wenn ein Facharzt zu Bereichen eines fremden Fachgebietes Stellung nimmt. 

 

Ich sehe nicht, inwieweit § 25 Abs. 2 SGB X der Bekanntgabe des Gutachters im 

Verfahren entgegenstehen soll. Ein Ausnahmetatbestand nach § 25 Abs. 3 SGB X 

liegt vor, wenn der Gutachter ein berechtigtes Interesse daran hat, dass sein Na-

me geheim zu halten ist. Derartige Fallkonstellationen kann ich mir nur schwerlich 

vorstellen. Möglich wäre dies in Fällen, in denen der Antragsteller nachweislich im 

Vorfeld Drohungen gegen den Gutachter ausgesprochen hat.  

 

Gleiches gilt für die Nennung von Sachbearbeitern. Ihre Namen können nur bei 

einem bestehenden überwiegenden Geheimhaltungsinteresse geschwärzt wer-

den.  

 

Ich hoffe, Ihre Fragen damit beantwortet zu haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

 




